
Tanz-Turnier-Club Rot-Gold Tübingen e.V.
Lilli-Zapf-Straße 14-16, 72072 Tübingen
Email: mitgliedschaft@ttc-tuebingen.de
www.ttc-tuebingen.de

Aufnahmeantrag

Aufnahmedatum :

Angaben zum Mitglied :

Anrede : Herr Frau

Vorname :

Nachname :

Geburtsdatum : (TT MM JJJJ)

Straße / Haus-Nr. :

PLZ / Ort :

Telefon :

Mobil :

Email :

Mitgliedsnummer :

(wird vom Verein ausgefüllt)

Folgende Gruppe/TrainerIn wird von mir besucht:

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13ZZZ00000751776
Mandatsreferenz (=Mitgliedsnummer): wird vom Verein bekanntgegeben

Ich ermächtige den TTC Rot-Gold Tübingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Rot-Gold Tübingen e.V. auf mein Konto bezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers :

Straße / Haus-Nr. :

PLZ / Ort :

IBAN :

Ort, Datum Unterschrift
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Die Beiträge werden vierteljährlich ausschließlich im Bank-Einzugs-Verfahren abgebucht. Die Aufnahmegebühr wird
zusammen mit dem ersten Beitrag erhoben. Die Gebühr für nicht geleistete Pflichtarbeitsstunden (siehe
Arbeitseinsatzordnung des TTC) wird nach Jahresende bzw. bei Austritt, wenn nicht geleistet, ebenfalls im
Bank-Einzugs-Verfahren abgebucht.
Der Austritt aus dem Tanz-Turnier-Club (TTC) Rot-Gold Tübingen e.V. kann nur zu einem Quartalsende erfolgen und
muss dem Präsidium mindestens 4 Wochen vorher schriftlich erklärt werden.
Schüler, Studenten und Auszubildende über 18 Jahren müssen für vergünstigten Mitgliedsbeitrag einen Nachweis
erbringen. Schüler und Auszubildende mit voraussichtlicher Ausbildungsdauer, Studenten zusätzlich vor jedem
Semesterbeginn. Änderungen des Status sind lt. Satzung (§4 Abs. 5) sofort zu melden.
Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere Daten ausschließlich für die Vereinsarbeit (Mitgliederverwaltung und
Mitgliederinformation) gespeichert werden. Die Daten sind nur Personen, die für die Mitgliederverwaltung zuständig
sind, zugänglich.
Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere Daten, Dokumente, Bilddokumente nach der geltenden DSGVO (Datenschutz
Grundverordnung) behandelt werden.

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft für folgende Gruppe (Preise pro Monat):

1. Turniertanzsport:

Erwachsene ab 18 J. 28e

Studenten, Azubi, Schichtarbeiter ab 18 J. 23e

Jugendliche 14 - 18 J. 17e

Kinder und Schüler bis 14 J. 15e

2. Breitensport:
(Gesellschafts- und Studententanzkreise, Kinder- und Jugend- Breitensportgruppen, Hobby-Formationen)

Erwachsene ab 18 J. 22e

Studenten, Azubi, Schichtarbeiter ab 18 J. 17e

Jugendliche 14 - 18 J. 15e

Kinder und Schüler bis 14 J. 14e

3. Grundbetrag 10er-Karte 5e

4. fördernde Mitgliedschaft 5e

Ich willige ein, die einmalige Aufnahmegebühr zu entrichten (zutreffendes ankreuzen):

Erwachsene ab 18 J. 21e

Studenten, Schüler, Azubi, sowie Kinder und Jugendliche unter 18 J. 6e

Mitglieder des Partnervereins Turbo Turtles (R’n’RSC) 0e

Paare 31e

10er-Karte 0e

Aufnahmegebühr von Partner/in entrichtet 0e

Name Partner/in:

Wiederaufnahme innerhalb von 24 Monaten 0e

Ende der letzten Mitgliedschaft:

Sonstige Mitteilungen:

Den Aufnahmeantrag auf Seite 1 und 2 und die Arbeitseinsatzordnung im Anhang habe/n ich/wir
aufmerksam durchgelesen. Die Satzung ist mir/uns bekannt und ist für mich/uns verbindlich.

Ort, Datum Unterschrift
(bei minderjährigen Erziehungsberechtige/r)
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- Anhang (zum Verbleib beim Mitglied) -

Arbeitseinsatzordnung des TTC Rot-Gold Tübingen e.V.

§1 Verpflichtung zum Arbeitseinsatz
(1) Jedes aktiv geführte Mitglied des TTC Rot-Gold Tübingen e. V. im Alter von 16 bis 67 Jahren ist verpflichtet, pro
Kalenderjahr 8 Arbeitsstunden, Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sowie Mitglieder mit Schwerbehinderte-
nausweis 3 Arbeitsstunden für den Bau und Betrieb des Tanz- und Rock’n‘Roll -Zentrums Tübingen (TRZ) und bei
Veranstaltungen (Turniere, Bälle. etc.) des Clubs zu leisten, wobei die Hälfte der Stunden bis zum 30. Juni des jeweili-
gen Jahres geleistet sein sollten.
(2) Im Jahr des Vereinseintritts ergibt sich die Zahl der zu leistenden Arbeitsstunden anteilig durch die verbleibenden
Quartale, wobei für das Quartal des Vereinseintritts keine Arbeitsstunden zu erbringen sind.
(3) Die geleisteten Arbeitsstunden werden jährlich abgerechnet. Als Nachweis für geleistete Arbeitsstunden ist bis Ende
Dezember, bei Vereinsaustritt vor Ende des Austrittsdatums und bei Umstellung von aktiv auf passiv vor dem Umstel-
lungsdatum ein vom Einsatzleiter oder Vorstandsmitglied unterschriebener Stundennachweis bei der Vorstandschaft
einzureichen.

§2 Durchführung der Arbeitseinsätze
(1) Die Arbeitseinsätze werden vom Verein und vom TRZ autorisierten Personen organisiert.
(2) Die Anerkennung geleisteter Stunden sowie deren Erfassung erfolgt durch die jeweilige Einsatzleitung. Die Einsat-
zleitung hält die geleisteten Stunden zur Vorlage beim Württembergischen Landessportbund und bei der Stadt Tübingen
zwecks Zuschussabrechnung schriftlich fest.
(3) Wer seinen Arbeitseinsatz leisten will, muss dies durch einen Eintrag in Arbeitslisten anzeigen oder mit einem Ein-
satzleiter abstimmen. Sollten sich für einen einzelnen Arbeitseinsatz mehr Mitglieder melden, als zur Durchführung der
jeweiligen Maßnahme gebraucht werden, so sind zuerst diejenigen zu berücksichtigen, welche ihre Pflichtarbeitsstun-
den noch nicht abgeleistet haben.
(4) Die vereinsseitige Absage eines Arbeitseinsatzes entbindet nicht von der Erfüllung der Arbeitspflicht.
(5) Für jeden Arbeitseinsatz, zu dem sich ein Mitglied angemeldet hat und der ohne vorherige Abmeldung mit einer Frist
von mindestens 48 Stunden nicht angetreten wird, ist eine Gebühr in Höhe von 25 C pro angesetzter Arbeitsstunde an
den Verein zu entrichten. Dies gilt nicht, wenn durch ein anderes Vereinsmitglied der Arbeitseinsatz vertretungsweise
geleistet wird. Der Betrag wird spätestens im Folgequartal wie Mitgliedsbeitrag abgebucht.

§3 Zeitraum und Umfang der Erfüllung der Arbeitspflicht
(1) Die Pflichtarbeitsstunden sind nicht, auch nicht teilweise, auf nachfolgende Kalenderjahre übertragbar, sondern
müssen innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres abgeleistet werden.
(2) Für jede innerhalb eines Kalenderjahres nicht abgeleistete Pflichtarbeitsstunde müssen ersatzweise 18 e an die
Vereinskasse entrichtet werden. Der Betrag wird am Jahresende bzw. bei Austritt aus dem Verein wie Mitgliedsbeitrag
abgebucht.
(3) Hat ein Mitglied in einem Kalenderjahr bereits 12 Arbeitsstunden geleistet, so können auf Antrag beim Präsidium
weitere Arbeitsstunden geleistet werden, wobei jede weitere Stunde mit einer Aufwandsentschädigung von 18e vergütet
wird. Der Betrag wird aus dem Übertrag von nicht geleisteten Stunden anderer Mitglieder beglichen.

§4 Sonderregelungen
(1) Bei Doppelmitgliedschaft im TTC Rot-Gold und in unserem Partnerverein RRSC wird die Hälfte der Stunden er-
lassen.
(2) Von der Arbeitspflicht befreit und nicht zum Stundennachweis verpflichtet sind gewählte Vorstandsmitglieder und
deren Beisitzer, Trainer sowie Beauftragte für bestimmte Arbeiten (Küche, Grünanlage usw.)
(3) Auf Antrag können durch den Vorstand die Pflichtarbeitsstunden oder ein Teil davon in Härtefällen erlassen werden.

§5 Übertragbarkeit
(1) Die Pflichtstunden sind auf Antrag auf andere Mitglieder des TTC übertragbar. Der Eintrag dieser Pflichtstunden
erfolgt auf das Stundenkonto der arbeitspflichtigen Person. Sie werden nicht der arbeitenden Person gutgeschrieben.
Die Übertragung muss vor Ableistung der jeweiligen Stunden der Einsatzleitung angezeigt werden.

§6 Inkrafttreten und Änderungen
(1) Diese Arbeitseinsatzordnung wurde von den ordentlichen Mitgliederversammlungen am 16. Januar 1995 beschlossen
und tritt rückwirkend zum 1. 1. 1995 in Kraft. Änderungen wurden vorgenommen am 26. Januar 1996, 31. Januar 1997,
5. Februar 1999, 26. Januar 2003, 4. März 2007, 17.April 2019, 14. Oktober 2022 und 17.April 2026.



Bring bitte den unteren Abschnitt zu den Arbeitseinsätzen mit und lass die Zeiten von einem Präsidiumsmitglied
oder dem Einsatzleiter abzeichnen. Gib diesen Abschnitt unbedingt vor Jahresende oder bei Vereinsaustritt mit
der Kündigung ab oder sende ihn an arbeitsstunden@ttc-tuebingen.de

Geleistete Pflichtarbeitsstunden im Jahr

Name & Adresse:

Datum Art der Arbeit Stunden Unterschrift

�
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